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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt billigt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 „Gewerbegebiet 
Ilberstedt-Ost“, die Begründung mit der Umweltprüfung, den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, die 
schalltechnische Untersuchung (Fortschreibung) sowie den Lageplan Biotoptypen-Bestand und den 
Lageplan Biotoptypen-Planung. Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfes des 
Bebauungsplanes Nr. 7 „Gewerbegebiet Ilberstedt-Ost“, der Begründung mit der Umweltprüfung, dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der schalltechnischen Untersuchung (Fortschreibung) sowie dem 
Lageplan Biotoptypen-Bestand und dem Lageplan Biotoptypen-Planung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
Der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 7 werden die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 
Abt. Bodendenkmale, des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, Referat Immissionsschutz und des Salzlandkreises beigefügt. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt und auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper bekannt gemacht. Zeitleich werden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die Auslegung informiert und um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl Mitglieder: 13 
Anwesende Mitglieder:               9 
Befangen:                                  --    
Ja-Stimmen:                               6 
Nein-Stimmen:                           3 
Enthaltungen:                            -- 
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_____________________________ 
gez. Lothar Jänsch     ( - Siegel - ) 
Bürgermeister       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


